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wendet worden, ein Konkordat verliere sei-
nen Charakter (eben die Freiwilligkeit der
Kooperation), wenn es diktiert werde. Ein
«Zwangskonkordat» sei ein Widerspruch in
sich selber, weil ein «zentralistischer Fode-
ralismus» ein Unding sei.

Der Losung, die der Standerat in der Koor-
dinationsfrage gefunden hat, kann wohl die-
ser Vorwurf nicht gemacht werden, denn ob-
wohl sie eine minimale Koordination durch-
zusetzen erlaubt, zwingt sie keinen Kanton,
einem ihm unerwinschten Konkordat beizu-
treten. Wohl aber verhindert das Standerats-
konzept mit Hilfe von Bundesrecht, daB ein
paar wenige Abseitssteher ein Konkordat
lahmlegen kénnen. Das geschieht ohne un-
akzeptable Beeintrachtigung des Foderalis-
mus, denn es kann nicht der Sinn des Fode-
ralismus sein, partikularistische Eigenbrote-
lei unter Naturschutz zu stellen, falls damit
die im Gesamtinteresse dringliche Zusam-
menarbeit der Koordinationswilligen zur Un-
wirksamkeit verurteilt wird. Nach der stan-
deratlichen Ldésung wird kein Kanton zum
Konkordatsbeitritt gezwungen, aber es wird
Sorge getragen, daB vereinzelt abseits ste-
hende Kantone zu jener minimalen Koordi-
nation von bundeswegen veranlaBt werden
konnen; denn die freiwillige Koordination
der Kantone kann gemaB Antrag Stucki sub-
sidiar durch eine verfligte Koordination er-
génzt werden, die dem fakultativen Referen-
dum und damit dem Verdikt der Volksmehr-
heit unterstellt werden kann. Damit bleibt
der demokratische EntscheidungsprozeB ge-
sichert. Diese Ldsung entspricht dem bil-
dungspolitischen Konzept, wie es in den
neuen Artikeln 27 und 27bis BV seinen Nie-

Schulung der Schulrédte?

Antwort auf eine Erwiderung”
Fritz Hauser

Lieber Herr Wagner,

lhre Entgegnung darf nicht unbeantwortet
bleiben; gerade weil sie im Grundton keine
Entgegnung, sondern eine positive Verstér-
kung und Ergédnzung meiner Fragestellung
ist.

Nehmen Sie es mir bitte nicht ubel, wenn
ich Sie trotzdem auffordere, meine Ausflih-

derschlag findet: Bund und Kantone sollen
am gleichen Strick ziehen und die Schul-
probleme gemeinsam losen. Mit diesem Kon-
zept vertrige es sich nicht, daB zwei, drei
Kantone das von allen andern und vom Bund
als notig Erkannte blockieren.

Der 8. Marz 1972

darf in dieser Sicht der Dinge als ein «Son-
nentag» in den Standeratsannalen bezeich-
net werden. Er markiert mit den beschlosse-
nen MaBnahmen im Bildungssektor auch
den Beginn eines neuen Kapitels der
schweizerischen Schul- und Bildungspolitik.
Und er erdffnet auch hoffnungsvolle Aus-
blicke auf eine zeit- und sachgerechte Fort-
entwicklung des Kooperations- und Koordi-
nationsgedankens.
DaB dabei das andere Kardinalproblem der
gegenwartigen bildungspolitischen Debatte,
der Streit um das «Recht auf Bildung» etwas
zu kurz gekommen ist und nicht eine gultige
Antwort gefunden hat, ist verstandlich. Un-
ser Zweikammernsystem hat den groBen
Vorteil einer dkonomischen Arbeitsteilung:
was manchmal im Erstrat zu knapp weg-
kommt, wird im zweiten Rat bei der «Nach-
behandlung» nachgeholt. Nachdem die klei-
ne Kammer entsprechend ihrer besonderen
Funktion als Standevertretung sich vor-
nehmlich auf die Koordinations- und Koope-
rationsfragen konzentriert hat, wird der Na-
tionalrat wohl das Hauptgewicht seiner Aus-
einandersetzung auf das Recht auf Bildung
verlegen. Wie er auch entscheiden mag, der
vom Standerat am 8. Méarz gesetzte Mark-
stein behélt seine Bedeutung.

Aus: «Die Ostschweiz», Nr. 60, 11. 3. 1972

rungen in der «schweizer schule» 1/72, Seite
20 ff., nochmals sorgfaltig durchzulesen.

1. Sie werden feststellen, daB ich

— nur jene Visitationen (das Wort gefallt mir
auch nicht) ohne klare Zielsetzungen und
ohne — auch fur den Lehrer — einleuchten-
den Sinn fur fragwurdig halte;

— die Nur-Pflichtbesuche ablehne;



— vor Fachqualifikationen warne (das ist die
Domane des Schulinsepktors!);

— den Wert des Kontakts und des Informa-
tionsaustausches hervorstreiche;

— den Akzent auf Gesprdch — nicht auf Visi-
tation — lege und

— eine Vorbereitung der Schulrate in Form
von Schulung mindestens fur prifenswert
halte.

Wenn ich Sie richtig verstehe, fordern Sie
mit anderen Worten dhnliches.

2. Nur bin ich mir nicht ganz sicher, ob For-
mulierungen wie «Jedes Behdrdemitglied
sucht den Kontakt zur <Schulstube>, um den
Papierkontakt in einen lebendigen Eindruck
zu verwandeln .. .», oder «Jedem Behdrde-
mitglied dirfte bekannt sein, daB es im
strengsten Sinne methodisch-didaktisch-
padagogisch inkompetent ist...» fur ¢jedes
Behdrdemitglied» zutreffen.

Wenn ich daran glauben wiirde, ware mein
Artikel nie geschrieben worden. Sehr wahr-
scheinlich sind Sie, lieber Herr Wagner, ein
vorzuglicher Schulrat, und die Postulate in
Ihren eben zitierten Satzen sind fir Sie
selbstverstandlich. Ist es aber nicht ein biB-
chen zu romantisch, lhre eigene Tuchtigkeit
auf alle lhre Schulratskollegen landauf-land-
ab zu tubertragen?

Sicher — uber Worte 1aBt sich streiten. Eine
weitere (wirkliche) Kontroverse hétte nur
einen Sinn, wenn von kompetenter, nicht
beteiligter Seite gesicherte Fakten aus einer
Uberprifung der Visitationen in Gemeinden,
Bezirken oder Kantonen in die Diskussionen
aufgenommen wirden.

Schulrate wie Sie, lieber Herr Wagner,
brauchten wahrscheinlich schriftliche oder
miindliche Befragungen bei Lehrern, Schul-
raten, Austrittsgesprache mit wegziehenden
Lehrern oder ahnliches nicht zu firchten.
Wieso sollen nicht auch Schulrate lhre Ar-

beitsmethoden Uberprifen oder uUberprifen
lassen?

Stellte sich ein positives Ergebnis heraus,
wirde sich Schulung der Schulrate erlbri-
gen; wenn nicht — erbrachte eine Uberpri-
fung jene Fakten, die als Schulungsgegen-
stand dienen muBten.

3. «Wer soll wen schulen?» ist fir Sie eine
offene Frage. — Die wohl einfachste Losung
ware eine gemeindeinterne Zusammenarbeit
zwischen Schulbehérde und Lehrerschaft.
Wieso sollen sich die beiden Partner nicht
gemeinsam zusammensetzen und Uber die
Ziele, die Art und die Durchfihrung von Vi-
sitationen beraten?

Anderseits verstehe ich nicht, warum nicht
auch Sie daraufgekommen sind, daB die
meisten Erziehungsdirektoren ihren Stab
durch péadagogische Mitarbeiter oder wis-
senschaftliche Berater ergénzt haben. Hier
sdhe ich jenen Verbindungsmann, der in Zu-
sammenarbeit mit dem Erziehungsrat und
entsprechenden Fachleuten

— Ergebnisse sichert (Fakten aus Umfragen)
— Konzeptionen aufstellt (Fakten und Ziele)
— Schulung als Angebot und Hilfe den ge-
meindlichen Schulraten bereitstellt.

Ich habe im SchluBabschnitt meiner Ausfih-
rungen Fairness-Bereitschaft der Lehrer ge-
geniiber den Schulbehérden gefordert. Sie
galte analog auch fiir gemeindliche Behor-
den gegeniiber kantonalen Institutionen.
Doch daran ist ja kaum zu zweifeln, oder?
Zu lhrer Information darf ich noch beifugen,
daB sich meine Anliegen zwar an Lehrer
richteten, aber aus meiner Sicht als Mitglied
einer Schulkommission entstanden sind.

Mit freundlichen GruBen, F. Hauser
*vgl. «Guten Tag, Herr Visitator!l» (schweizer

schule 1/72); «Guten Tag, Herr Lehrer!» v. K.
Wagner (schweizer schule 5/72)

Beleidigende Bemerkung des Redaktors des «Polizeibeamten», Hauri, {iber die Lehrer am

«Schweizer Fernsehen»
(«Antenne vom 22. Méarz, 19.00 Uhr)

«Sie wissen aber auch ganz genau, daB es heute Lehrer hat, die diesen Namen nicht verdienen und
die noch vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten nicht auf unsere Kinder losgelassen worden waren.
Diese Lehrer nehmen natirlich mit gréBtem Vergnigen die Gelegenheit wahr, ein solches Lesestiick
(wie «Ein verachtlicher Blick») in der Weise zu kommentieren, daB das Prestige der Polizei mit Fii-

Ben getreten wird.»

(SinngemaBe Wiedergabe mit Hilfe einer Bandaufnahme)

284



	Schulung der Schulräte? : Antwort auf eine Erwiderung

